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Satzung zur 2. Änderung der Überlassungs- und Benutzerordnung für die soziokul-
turellen Zentren „Das LEO“ und den Treffpunkt Altstadt 

 
Satzung vom 02.03.2023 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW 
610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1029), in den zurzeit gel-
tenden Fassungen hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 01.03.2023 folgende Sat-
zung zur 2. Änderung der Überlassungs- und Benutzungsordnung für Räume im soziokulturellen 
Zentrum Hervest „Das LEO“ und dem Treffpunkt Altstadt beschlossen. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

I Allgemeines 
 
II Grundsätze für die Überlassung von Räumen im LEO und Treffpunkt Altstadt 
 
III Antrag  
 
IV Kriterien für die Überlassung von Räumen im LEO und im Treffpunkt Altstadt 
 
V Überlassungsvertrag und Hausrecht 
 
VI Widerruf des Überlassungsvertrages 
 
VII Haftung und Haftungsausschluss 
 
VIII Besondere Regelungen für Veranstaltungen im LEO und Treffpunkt Altstadt 
 
 a. Brandschutzbestimmungen 
 b. Versammlungsstättenverordnung 
 c.     Genehmigung und Beachtung von Auflagen 
 
IX salvatorische Klausel 
 
X Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
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I Allgemeines 

 

(1) Räume im „Das LEO“ (LEO) und im Treffpunkt Altstadt können überlassen werden, 
sofern weder Interessen der jeweiligen Einrichtungen oder andere öffentlich Belange 
beeinträchtigt werden. 

 
(2) Die Räume stehen für Veranstaltungen und Angebote zur Verfügung, die soziokultu-

rellen, bildungsfördernden, gemeinnützigen oder sonstigen öffentlichen Zwecken die-
nen. 

 
Eine gewerbliche Nutzung sowie die Nutzung durch Privatpersonen und Vereine sind 
vom Grundsatz her möglich. 

 
(3) Veranstaltungen von Parteien, Wählergruppen oder sonstigen politischen Vereinigun-

gen sowie sonstige außerschulische Veranstaltungen, bei denen Mandatsträger (Mi-
nister, Europaparlaments-, Bundestags- oder Landtags-abgeordnete, Rats- oder 
Kreistagsmitglieder) oder Bewerber um solche Mandate oder sonstige Vertreter von 
Parteien, Wählergruppen oder anderen politischen Vereinigungen beteiligt oder ein-
geladen sind, werden innerhalb der letzten sechs Wochen vor Wahlen und Abstim-
mungen nicht zugelassen. 

 
(4) Die Überlassung erfolgt auf der Grundlage dieser Überlassungs- und Benutzungsord-

nung. 

 
(5) Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht. Die Stadt Dorsten entscheidet, ob und 

welche Räume unter Berücksichtigung von Art und Umfang der Veranstal-
tung/Nutzung zur Verfügung gestellt werden können. 

 
(6) Für die Überlassung werden Gebühren nach der Gebührensatzung für die Überlas-

sung von Räumen in den soziokulturellen Zentren „Das LEO“ und Treffpunkt Altstadt 
in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 

 
(7) Die Überlassungs- und Benutzungsordnung gilt nicht für den Verband evangelischer 

Kirchengemeinden Dorsten als Kooperationspartner im LEO. 

 

II Grundsätze für die Überlassung von Räumen im LEO und Treffpunkt Alt-
stadt 

 

(1) Die Überlassungszeit beginnt mit dem jeweils vereinbarten Beginn, die mit dem Über-
lassungsnehmer festgelegt wurde. 
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III Antrag 
 
(1) Für die Überlassung von Räumen ist in jedem Fall ein formloser schriftlicher Antrag 

an den Leiter/die Leiterin des LEO bzw. des Treffpunkt Altstadt zu stellen. Der Antrag 
ist grundsätzlich einen Monat vor Überlassung zu stellen. In dringenden Fällen kann 
hiervon abgewichen werden. Das Vorliegen der Dringlichkeit hat der Überlassungs-
nehmer nachzuweisen.  

 
(2) Mit der Antragstellung hat der Überlassungsnehmer zu erklären, dass die Überlas-

sungs- und Benutzungsordnung für Räume im LEO und im Treffpunkt Altstadt der 
Stadt Dorsten verbindlich anerkannt wird. 

 

IV Kriterien für die Überlassung von Räumen im LEO und im Treffpunkt Alt-
stadt 

 
(1) Gehen mehrere Anträge für den gleichen Veranstaltungstermin ein, gilt der zeitlich 

frühere wirksam gestellte Antrag. Bei der Überlassung von Räumen sind die Belange 
aller Interessenten gleichmäßig zu berücksichtigen. 

 

V Überlassungsvertrag und Hausrecht 
 
(1) Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Überlassungsgeber und dem Überlassungs-

nehmer wird durch einen Überlassungsvertrag geregelt. Der Überlassungsvertrag be-
rechtigt zur Nutzung der angegebenen Räume während der festgelegten Zeit für den 
zugelassenen Zweck. Ein Anspruch auf Überlassung der Räume besteht nicht. 

 
(2) Die Veranstaltung muss von Beginn bis zum Ende unter Aufsicht des Überlassungs-

nehmers stehen. 
 
(3) Der Leiter/die Leiterin des LEOs bzw. des Treffpunkt Altstadt Stadt Dorsten oder die 

von ihm/ihr beauftragten Personen sind berechtigt, die zweckentsprechende Nutzung 
der zugeteilten Räume jederzeit, sowie die Einhaltung dieser Überlassung- und Be-
nutzungsordnung auf dem darauf beruhenden Überlassungsvertrag, zu überprüfen. 
Zu diesem Zweck ist ihm/ ihr ein Zutritt zu der Veranstaltung zu gewähren. Seinen/ 
Ihren Anforderungen ist unverzüglich Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgung der Anord-
nung ist er/sie berechtigt, von seinem /ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Dies 
schließt auch den Abbruch der Veranstaltung ein. 

 
(4) Die in einem Überlassungsvertrag festgelegten Überlassungszeiten dürfen nicht für 

einen anderen als den zugelassenen Zweck an Dritte weitergegeben und/oder ohne 
Zustimmung des Leiters/der Leiterin des LEOs bzw. des Treffpunkts Altstadt geändert 
werden. 

 
(5) Wird die Überlassungszeit nicht genutzt, ist der Leiter/die Leiterin des LEO oder des 

Treffpunkt Altstadt hierüber unverzüglich zu unterrichten. Die Gebührenpflicht kann 
auch für diese Fälle aufrecht erhalten werden. 

 

(6) Der Überlassungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die überlassenen Räume 
schonend benutzt werden. Schäden sind unverzügliche dem Leiter/ der Leiterin des 
LEOs bzw. des Treffpunkt Altstadt oder der vom ihm/ihr beauftragten Person zu mel-
den. 
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(7) Eine Selbstversorgung im LEO bzw. Treffpunkt Altstadt mit Getränken ist ausge-
schlossen. Getränke werden zu dem im LEO bzw. Treffpunkt Altstadt üblichen Preisen 
zur Verfügung gestellt. 

 
(8) Beim Ausschank von alkoholischen Getränken sind die Vorschriften des Gaststätten-

gesetzes und des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit zu beachten. 
 
(9) Der Überlassungsnehmer ist verpflichtet, die Räumlichkeit besenrein zu verlassen. 

Eine ggf. erforderliche Sonderreinigung, über deren Notwendigkeit der Leiter/die Lei-
terin des LEO bzw. des Treffpunkt Altstadt befindet und die er/sie veranlasst, gehen 
zu Lasten des Überlassungsnehmer. 

 

VI Widerruf des Überlassungsvertrages 
 
(1) Die Überlassung von Räumen erfolgt in jedem Fall unter dem Vorbehalt des jederzei-

tigen Widerrufs. 
 
(2) Der Widerruf erfolgt schriftlich und muss eine Begründung enthalten, es sei denn, 

dass der Widerruf auf eigenen Wunsch des Überlassungsnehmers oder aufgrund ein-
vernehmlicher vorheriger Absprache aller Beteiligten erfolgt. 

 
(3) Vor Beginn der Veranstaltung hat sich der Überlassungsnehmer beim Leiter/ bei der 

Leiterin oder einer von diesem/dieser benannten Person anzumelden und am Ende 
der Veranstaltung wieder abzumelden. Die Überlassung zur Nutzung kann insbeson-
dere widerrufen werden, wenn 

 
• der Überlassungsnehmer auf Verlangen nicht nachweisen kann, dass er seinen 

Verpflichtungen, die sich aus dieser Überlassungs- und Benutzungsordnung erge-
ben, nachgekommen ist. 

 
• der Überlassungsnehmer gegen diese Überlassungs- und Benutzungsordnung ver-

stößt. 
 

• der Überlassungsnehmer ggfls. vereinbarte Sicherheitsleistungen nicht fristgemäß 
erbringt. 

 
• durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit o-

der Ordnung zu befürchten ist. 
 

• die überlassenen Räume infolge einer vom Überlassungsgeber nicht zu verantwor-
tenden Unmöglichkeit nicht wie geplant zur Verfügung stehen. 

 
• städtische Interessen einen Widerruf erfordern. 

 

(4) Schadensersatzansprüche können aus dem Widerruf der Überlassung zur Nutzung 
nicht abgeleitet werden. 
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VII Haftung und Haftungsausschluss 
 
(1) Die Stadt Dorsten überlässt dem Überlassungsnehmer die Räume und deren Einrich-

tungen in dem Zustand, in welchem sie sich befinden. 
 
(2) Der Überlassungsnehmer ist verpflichtet, die Räume und Einrichtungen sowie die da-

zugehörigen Zufahrten, Zuwege und Parkplätze jeweils vor der Benutzung auf ihre 
ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen Verwendungszweck durch 
seine Beauftragten zu prüfen; er muss sicherstellen, dass schadhafte Anlagen, Räu-
me, Einrichtungen und Geräte nicht benutzt werden. 

 
(3) Der Überlassungsnehmer übernimmt die der Stadt als Eigentümerin obliegende Ver-

kehrssicherungspflicht. Hierzu gehört ausdrücklich auch der Winterdienst. 
 
(4) Der Überlassungsnehmer stellt die Stadt von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner 

Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und 
sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen 
Räume, Einrichtungen, Geräte und der Zugänge und Zufahrten zu den Räumen und 
Anlagen stehen, soweit der Schaden nicht von der Stadt vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht worden ist. 

 
(5) Der Überlassungsnehmer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen 

die Stadt, soweit der Schaden nicht von der Stadt vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht worden ist. 

 
(6) Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Überlassungsnehmer auf 

die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Stadt und deren Bedienste-
te oder Beauftragte, soweit der Schaden nicht von der Stadt vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden ist. 

 
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen auf vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Stadt oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der Bediensteten oder Beauftragten 
beruhen. 

 
(7) Der Überlassungsnehmer hat bei Vertragsabschluss eine ausreichende Haftpflichtver-

sicherung, durch welche auch Freistellungsansprüche gedeckt werden, nachzuweisen. 
Der Nachweis einer gültigen und der Höhe nach ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung ist mit Vertragsabschluss durch Vorlage einer gültigen Police nachzuweisen. Im 
Fall einer dauernden Überlassung ist der Nachweis der Haftpflichtversicherung bei 
Vertragsabschluss und bei jeder Verlängerung des Nutzungsverhältnisses zu führen. 

 
(8) Der Überlassungsnehmer haftet für alle Schäden, die durch unsachgemäße Behand-

lung oder ordnungswidrige Benutzung im Rahmen der Überlassung entstehen. 
 
(9) Die Stadt übernimmt keine Haftung für die vom Überlassungsnehmer, seinen Mitar-

beitern, Mitgliedern, Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen einge-
brachten Gegenstände, insbesondere Wertsachen. 
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(10) Von dieser Überlassungs- und Benutzungsordnung bleibt die Haftung der Stadt als 
Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 
BGB unberührt. 

 

VIII Besondere Regelungen für Veranstaltungen im LEO und Treffpunkt Altstadt  
 

Der für eine Veranstaltung notwendige Aufbau in den Räumen obliegt dem Überlas-
sungsnehmer. Soweit im Einzelfall die Unterstützung von Mitarbeitern/ Mitarbeiterin-
nen der Stadt Dorsten notwendig wird, können Ausnahmen vereinbart werden. Ent-
stehen durch die Unterstützung zusätzliche Kosten, werden diese dem Überlassungs-
nehmer mit gesondertem Gebührenbescheid auf der Grundlage der Verwaltungsge-
bührensatzung in der jeweils gültigen Fassung in Rechnung gestellt. 

 
Veränderungen von Anlagen und Einrichtungen bedürfen der Zustimmung des Leiters 
/ der Leiterin. 

 
Der Überlassungsnehmer ist für einen ausreichenden Ordnungsdienst und reibungslo-
sen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Er muss für einen ausreichenden Sani-
tätsdienst sorgen, wenn Größe und Art der Veranstaltung dies erfordern. 

 
a. Brandschutzbestimmungen 

 
Der Überlassungsnehmer hat für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu 
sorgen. Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass die Flucht- und Rettungswege je-
derzeit freigehalten werden. 

 
Wird eine Brandsicherheitswache angeordnet, werden die Kosten dem Überlassungs-
nehmer mit gesondertem Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. 

 
b. Versammlungsstättenverordnung 

 
Der Überlassungsnehmer ist für die Einhaltung der Regelungen der Betriebs- und 
Nutzungsordnung für Versammlungsstätten mit Bühnen- oder Szenenfläche der Stadt 
Dorsten, in der jeweils gültigen Fassung, verantwortlich. 

 
c. Genehmigungen und Beachtung von Auflagen 

 
Der Überlassungsnehmer hat auf eigene Kosten die für die Veranstaltung ggf. erfor-
derlichen Genehmigungen einzuholen und hat für die Einhaltung der in den Genehmi-
gungen ggf. getroffenen Auflagen zu sorgen und den Leiter / die Leiterin darüber zu 
informieren. 
Der Überlassungsnehmer übernimmt der Stadt gegenüber die Verkehrssicherungs-
pflicht für die Werbeträger. Er stellt die Stadt von Haftungsansprüchen, die sich aus 
dem Vorhandensein dieser Anlagen ergeben, frei. Die Stadt ist berechtigt, die Werbe-
träger zu überdecken, wenn die überlassenen Räume für eigene Zwecke genutzt oder 
anderen Nutzern überlassen werden. 
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IX Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne oder mehrerer Bestimmungen in dieser Überlassungs- und Benut-
zungsordnung für Räume im LEO und im Treffpunkt Altstadt der Stadt Dorsten oder 
in dem Überlassungsvertrag gem. Ziffer VIII unwirksam sein oder werden oder nicht 
durchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 
berührt. Die unwirksame, nichtige oder nicht durchführbare Bestimmung wird so er-
gänzt oder ersetzt, dass der ursprünglich gewollte wirtschaftliche und rechtliche 
Zweck erreicht wird. Für den Fall, dass diese Überlassungs- und Benutzungsordnung 
für Räume im LEO bzw. Treffpunkt Altstadt der Stadt Dorsten oder der Überlassungs-
vertrag gem. Ziffer V Lücken enthalten sollte(n) oder dass sich bei der Durchführung 
dieser Überlassungs- und Benutzungsordnung für Räume im LEO und im Treffpunkt 
Altstadt der Stadt Dorsten oder des Überlassungsvertrag gem. Ziffer V Lücken her-
ausstellen, verpflichten sich die Vertragsparteien, zur Ausfüllung der Lücke eine an-
gemessene Regelung zu treffen, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten 
kommt, was von den Vertragsparteien gewollt wurde oder was sich nach dem Sinn 
und Zweck dieser Überlassungs- und Benutzungsordnung für Räume im LEO und im 
Treffpunkt Altstadt der Stadt Dorsten und des Überlassungsvertrags gem. Ziffer VIII 
gewollt haben würde, sofern sie bei Abschluss des Überlassungsvertrages gem. Ziffer 
VIII oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. 

 

X Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 

Diese Überlassungs- und Benutzerordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Überlassungs- und Benutzungsordnung vom 01.01.2016 
außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Satzung zur 2. Änderung der Überlassungs- und Benutzerordnung für die soziokulturellen 
Zentren „Das LEO“ und den Treffpunkt Altstadt wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 02.03.2023 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung für die Überlassung von Räumen 
in den soziokulturellen Zentren „Das LEO“ und Treffpunkt Altstadt 
 
 

Satzung vom 02.03.2023 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. 
NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW: S. 1029), in den zurzeit 
geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 01.03.2023 folgende 
Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung für die Überlassung von Räumen in den sozio-
kulturellen Zentren „Das LEO“ und Treffpunkt Altstadt beschlossen: 

 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1   Geltungsbereich 
 
§ 2   Überlassung von Räumen 
 
§ 3   Gebührensätze für die Überlassung von Räumen 
 
§ 4   Gebührenpflichtige 
 
§ 5   Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 
 
§ 6   Ermäßigung und Erlass 
 
§ 7   Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
 
 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für alle Räume in den soziokulturellen Zentren „Das LEO“ (nachfolgend 
„LEO“) und Treffpunkt Altstadt.  
Die Räumlichkeiten können Dritten („zukünftig Überlassungsnehmer“) zur Nutzung für eigene 
Veranstaltungen überlassen werden, sofern Veranstaltungen der Einrichtungen dem nicht ent-
gegenstehen. 
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§ 2  
Überlassung der Räume in städtischen Gebäuden 

 
Einzelheiten der Überlassungs- und Benutzungsbedingungen werden in der Überlassungs- und 

Benutzungsordnung für Räume in den soziokulturellen Zentren „Das LEO“ und Treffpunkt Alt-

stadt der Stadt Dorsten in der jeweils geltenden Fassung geregelt.  
Bei den Gebühren handelt es sich um Brutto-Beträge. Eine eventuell anfallende Umsatzsteuer 

(Mehrwertsteuer) ist in den Gebühren enthalten. 
 

 
§ 3  

Gebührensätze für die Überlassung von Räumen 
 
(1) Die Überlassung der Räume ist während der üblichen Öffnungszeiten für Veranstaltungen 

mit kinder- und jugendpflegerischen, soziokulturellen, bildungsfördernden und gemeinnüt-
zigen Zielsetzungen kostenfrei.  
 

(2) Für die Überlassung der Räume für zielgerichtete Veranstaltungen außerhalb der  
Öffnungszeiten erhebt die Stadt Dorsten öffentlich-rechtliche Gebühren. Der Verband evan-
gelischer Kirchengemeinden Dorsten kann die Räume im LEO als fester Kooperationspartner 
kostenfrei nutzen. 

 
(3) Die Gebühren betragen für die nichtgewerbliche Nutzung, bei der jedoch Eintrittsgelder,  
 Teilnahmegebühren oder ähnliche Einnahmen erzielt werden: 
 
       a.: pro angefangene Stunde im LEO 

  
Bürgerhausbereich      15,00 EUR 
Gruppenräume (Sport-, und Kreativraum):    10,00 EUR  
Saal mit Cafeteria      25,00 EUR 

 
 b.: pro angefangene Stunde im Treffpunkt Altstadt  
 
      Gruppenräume (Kletterraum, Atelierräume,   10,00 EUR 
      Lehrküche, Bühnenraum) 
      Veranstaltungssaal inkl. Bühne und Thekenbereich 35,00 EUR 

 
(4) Private Nutzung 
 

Für die private Nutzung der Räume werden folgende Gebühren erhoben: 
  

       a.: pro angefangene Stunde im LEO:  
  
Bürgerhausbereich       15,00 EUR  
Gruppenräume (Sport- und Kreativraum)              10,00 EUR 
Saal mit Cafeteria:       25,00 EUR 
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     b.: pro angefangene Stunde im Treffpunkt Altstadt  
 
 Gruppenräume (Atelierräume, Bühnenraum)  10,00 EUR 
 Lehrküche       15,00 EUR 
 Kletterraum       15,00 EUR 
 Downtown-Saal mit Cafeteria     25,00 EUR 
 Veranstaltungssaal mit Bühne    35,00 EUR 
 
 
(5) Gewerbliche Nutzung  
 

Für die gewerbliche Nutzung der Räume werden folgende Gebühren erhoben: 
  
a.:  pro angefangene Stunde im LEO:  

Bürgerhaus:       30,00 EUR 
Gruppenräume (Sport- und Kreativraum)   20,00 EUR  
Saal mit Cafeteria:       50,00 EUR 
 

b.: pro angefangene Stunde im Treffpunk Altstadt: 
 
 Gruppenräume (Atelierräume, Bühnenraum)  20,00 EUR 
 Lehrküche       30,00 EUR 

Kletterraum       30,00 EUR 
Veranstaltungssaal ohne Bühne    70,00 EUR 
Veranstaltungssaal mit Bühne    90,00 EUR 

 
 

(6) Alles Weitere regelt der Nutzungsvertrag. 
 

 
§ 4  

Gebührenpflichtige 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist der/die natürliche oder juristische Person verpflichtet, mit dem 

die Stadt Dorsten den Überlassungsvertrag schließt. Im Fall einer juristischen Person ist 
der/die Vertretungsberechtigte zur Zahlung der Gebühren verpflichtet. Die Gebühren können 
unabhängig davon in Rechnung gestellt, ob der/die überlassene/n Raum/Räume tatsächlich 
in Anspruch genommen wird/werden. 

 
(2) Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen ist neben dem Inhaber der Überlassungser-

laubnis auch die verantwortliche Person, die bei der Nutzung anwesend ist und gegenüber 
der Stadt Dorsten die Verantwortung für die Nutzung übernommen hat, Gebührenschuldner. 

 

 
§ 5  

Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebühr entsteht mit der Erteilung der Überlassungserlaubnis und wird mit einem Ge-

bührenbescheid festgesetzt. Die festgesetzte Gebühr ist innerhalb von einem Monat nach 
Erhalt des Bescheides fällig. 
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§ 6  
Ermäßigung und Erlass 

 
(1) Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere 

nicht beabsichtigte, Härten, so können die Gebühren ermäßigt odererlassen werden. Das 
Vorliegen der besonderen Härten hat der Gebührenpflichtige nachzuweisen. 

 
 

§ 7 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebühren-
satzung vom 01.01.2016 außer Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung für das soziokulturelle Zentrum „Das LEO“ 
und den Treffpunkt Altstadt wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
 
f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
g) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vorher beanstandet 

oder 
 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 02.03.2023 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister
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Honorarordnung für die soziokulturellen Zentren 
„Das LEO“ und Treffpunkt Altstadt 

 
vom 02.03.2023 

 
 
Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 01.03.2023 auf der Grundlage des § 5 
der Satzung für das Jugendamt der Stadt Dorsten vom 26.10.94 und des § 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NW - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.94 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490), in der jeweils geltenden Fassung folgende Honorarordnung beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Vertragliche Vereinbarungen 

 
Mit den Honorarkräften und nebenberuflichen Mitarbeitern des LEO oder des Treffpunkt Alt-
stadt werden Honorarverträge abgeschlossen. Die Honorare und evtl. Nebenkosten sind schrift-
lich zu vereinbaren. 
 

§ 2  
Honorare 

 
(2) Honorare werden gem. den nachfolgend aufgeführten Leistungen gezahlt. 
 
Gruppe Honorare je Zeitstunde Leistung / Arbeitsgebiet 

 
I 

 
Bis 10,00 EUR 

 
Samstag/Sonntag/Feiertag 

12,50 EUR 
 

 
Aushilfstätigkeiten in der Einrichtung und Mithilfe 

bei der Vorbereitung und Durchführung von Veran-
staltungen und Projekten 

 
II 

 
12,50 EUR – 20,00 EUR 

 

 
Leitung von Kursen und Angeboten im Kinder-, 

Jugend-, Erwachsenen- und Servicebereich 
 

 
III 

 
 

Bis zu 40,00 EUR 

 
Leitung von Kursen, Veranstaltungen und Projek-
ten, zu deren Durchführung die Kursleitung eine 

spezielle Qualifikation / Ausbildung benötigt 
 

 
a. Mit den Honoraren für die Leitung von Kursen, Veranstaltungen und Projekten sind die 

zeitlichen Aufwendungen für Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung abgegolten. 
 

b. Die Höhe der Honorare wird von der Leitung des LEO oder des Treffpunkt Altstadt festge-
legt. Über Ausnahmeregelungen entscheidet die Leitung des Amtes für Familie und Ju-
gend. 

 
c. Honorare werden nur für tatsächlich erbrachte Leistungen gezahlt. 
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§ 3 
Fälligkeit der Honorare 

 
(1) Die Honorare werden, nach Vorlage der Stundennachweise durch die Honorarkraft, für die im 

Vormonat erbrachten Leistungen ausgezahlt. 
 

(2) Bei einmaligen Tätigkeiten und Veranstaltungen wird das Honorar unmittelbar nach der er-
brachten Leistung gezahlt. 

 
(3) Bei Honoraren für die Leitung von Kursen, Veranstaltungen und Projekten kann eine Zah-

lung in zwei Raten erfolgen. 
 
 

§ 4  
Reisekosten 

 
Reisekosten werden in der Regel nicht gezahlt. Bei Anreise von mindestens 50 km einfache Stre-
cke werden Reisekosten gemäß der jeweils gültigen DB-Fahrkarte, 2. Klasse, gewährt. 
 
 

§ 5  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
Diese Honorarordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ho-
norarordnung vom 19.01.2001 außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Honorarordnung für das soziokulturelle Zentrum „Das LEO“ und den Treffpunkt Altstadt wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 02.03.2023 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister
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Satzung der Stadt Dorsten zur Förderung der Kindertagespflege  
 

vom 31.08.2023 
 
 

Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 23.08.2023 folgende Satzung zur Förderung 
der Kindertagespflege beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtliche Grundlage 

 
Die Kindertagespflege ist ein familienähnliches und zeitlich flexibles Betreuungskonzept. Hier 
betreuen Kindertagespflegepersonen vorrangig Kinder unter drei Jahren. Zudem sichert die Kin-
dertagespflege die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Betreuungsangebote im zeitlichen 
Anschluss an institutionelle Betreuung für Kinder bis zum 14. Lebensjahr. 
Die Kindertagespflege soll: 
 

 die Entwicklung eines Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit fördern 

 die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen 
 den Erziehungsberechtigten helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser mitei-

nander vereinbaren zu können.  

Die rechtlichen Grundlagen für die Kindertagespflege sind:  
 

 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII); - insbesondere    
§§ 22-24, und § 43, 

 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz), 
 Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes -SGB VIII, insbe-

sondere §§ 1-4, 13 und 17 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 2 

Anspruchsberechtigter Personenkreis 
 

(1) Der Anspruch auf Förderung in Kindertagespflege leitet sich aus § 24 SGB VIII ab. 
(2) Grundvoraussetzung für die Förderung in Kindertagespflege nach dieser Satzung ist die 

örtliche Zuständigkeit der Stadt Dorsten gemäß § 86 SGB VIII.  
(3) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder 

in Kindertagespflege zu fördern, wenn  
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder 
2. die Erziehungsberechtigten 

a. einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit 
suchend sind, 

b. sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hoch-
schulausbildung befinden oder 

c. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten.  
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(4) Zur Eingewöhnung des Kindes kann eine Förderung der Betreuung bereits einen Monat 
vor Arbeits- oder Ausbildungsbeginn erfolgen. Hierfür ist ein Nachweis des Arbeitgebers 
oder der Ausbildungsstelle erforderlich.  

(5) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kin-
dertagespflege.  

(6) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
Förderung in einer Tageseinrichtung. Das Kind kann auf Wunsch der Eltern oder bei be-
sonderem Bedarf bzw. ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden.  

(7) Kinder im schulpflichtigen Alter können bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in 
Kindertagespflege gefördert werden. Eine von der Schule angebotene Betreuung ist vor-
rangig in Anspruch zu nehmen.  
 
 

§ 3 
Umfang der Förderung 

 
(1) Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf der Er-

ziehungsberechtigten. Bei der Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege sind der 
Entwicklungsstand und altersspezifische Bedürfnisse zum Wohle des Kindes zu berück-
sichtigen. 

(2) Aus fachlicher Sicht sollten die Betreuungszeiten außerhalb der Familie 10 Stunden täg-
lich bzw. 50 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

(3) Liegt der Betreuungsumfang unter fünfzehn Stunden in der Woche oder ist kürzer als 
drei Monate, werden keine Förderleistungen gewährt. Nur in dringenden Ausnahmefäl-
len, zum Beispiel zur Sicherstellung der Berufstätigkeit der Eltern, kann eine Förderleis-
tung gewährt werden. Um die Kindertagespflege von anderen Betreuungsformen (z.B. 
Babysitting, Nachbarschaftshilfe) abzugrenzen, wird die Mindestbetreuungszeit für Kin-
dertagespflege in Randzeiten auf 5 Stunden wöchentlich festgelegt.  

 
§ 4 

Antragstellungen auf Förderleistungen und Bewilligungszeitraum 
 

(1) Der Antrag auf Förderleistungen ist von den Erziehungsberechtigen beim Amt für Familie 
und Jugend spätestens 6 Wochen vor Betreuungsbeginn schriftlich einzureichen. Die 
grundsätzliche Bedarfsanmeldung für eine Betreuung in der Kindertagespflege ist min-
destens 6 Monate im Voraus der Fachberatung anzuzeigen. Es sind ausschließlich die 
dafür vorgesehenen Vordrucke zu verwenden. 

(2) Die Förderleistung wird frühestens ab dem Monat des Eingangs des Antrags beim Amt 
für Familie und Jugend gewährt. Es gilt hier das Datum des Eingangsstempels. Eine 
rückwirkende Beantragung der Förderleistung ist nicht möglich. 

(3) Nach vollständiger Einreichung aller notwendigen Unterlagen und erfolgreicher Prüfung 
ergeht ein schriftlicher Bescheid über den Bewilligungszeitraum und die konkreten Be-
treuungsstunden an die Erziehungsberechtigten und die Kindertagespflegeperson. Es 
besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf die laut Antrag vereinbarten täglichen Betreu-
ungsstunden. 

(4) Die Erziehungsberechtigten haben für den gesamten Bewilligungszeitraum einen Bera-
tungsanspruch zum Betreuungsverhältnis beim Amt für Familie und Jugend. 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 49. Jahrgang Nr.19 vom 04.09.2023 - Inhalt Nr. 76 Seite 237 
 
 
 

 

(5) Sollte die Betreuung in dem auf den bewilligten Betreuungszeitraum in der Kindertages-
pflege folgenden Kitajahr fortgeführt werden, sind die Erziehungsberechtigten verpflich-
tet, möglichst sechs Wochen vor Ablauf des Bewilligungszeitraums einen Weiterbewilli-
gungsantrag beim Amt für Familie und Jugend zu stellen. 

(6) Alle Änderungen in den Betreuungszeiten oder die Aufhebung der Betreuung während 
des laufenden Bewilligungszeitraums sind dem Amt für Familie und Jugend über die da-
für vorgesehenen Antrags- und Meldeformulare mitzuteilen. 

(7) Es sind Stundenzettel zum monatlichen Nachweis der konkret erbrachten Betreuungs-
stunden zu führen. 

(8) Sollten über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten die nachgewiesenen Stunden 
nicht mit dem bewilligten Betreuungsstunden gemäß Bewilligungsbescheid überrein-
stimmen, wird eine entsprechende Anpassung der wöchentlichen Betreuungsstunden in 
Absprache mit den Eltern und der Kindertagespflegeperson angestrebt. Bei Unstimmig-
keiten zu diesem Sachverhalt, wie z. B. die Verweigerung der Unterzeichnung der Stun-
denzettel, ist die Fachberatung für die Klärung und zur Abwendung von Kürzungen oder 
anderweitiger Konsequenzen einzubeziehen. 

 
§ 5 

Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 

(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist schriftlich von der Kindertagespflegeperson beim 
Amt für Familie und Jugend zu beantragen. Die allgemeine Erlaubnis zur Kindertages-
pflege wird erteilt, wenn die Kindertagespflegeperson im Sinne des § 23 Abs.3 SGB VIII 
geeignet ist.  

(2) Die allgemeine Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt grundsätzlich zur Betreuung von 
bis zu maximal fünf gleichzeitig anwesenden fremden Kindern. Besuchskinder und ver-
wandte Kinder, die nicht zum Haushalt gehören, sind „fremde“ Kinder. Die Erlaubnis 
kann im Einzelfall auf die Betreuung von bis zu 8 fremden Kindern in der Einzeltages-
pflege ausgeweitet werden, wobei immer nur 5 fremde Kinder gleichzeitig anwesend 
sein dürfen. 

(3) Mit der Einführung der QHB-Qualifizierung kann abweichend davon die Erlaubnis in der 
Einzeltagespflege für bis zu zehn fremde Kinder erteilt werden. In der Großtagespflege-
stelle können bis zu 15 Betreuungsverträge abgeschlossen werden. Diese Ausweitung 
des Betreuungsangebotes in der Einzeltagespflege und den Großtagespflegestellen gilt 
nur, wenn die Kindertagespflegeperson regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stunden 
wöchentlich betreut und gewährleistet ist, dass die betreuten Kinder immer in denselben 
Gruppenzusammensetzungen betreut werden und  
1. die Kindertagespflegeperson eine kompetenzorientierte Qualifizierung zur Kinderta-

gespflege nach dem QHB absolviert hat oder 
2. die sozialpädagogische Fachkraft im Sinne der „Vereinbarung zu den Grundsätzen 

über die Qualifikation und den Personalschlüssel“ (Personalvereinbarung) mit einer 
Qualifikation auf Grundlage der QHB-Qualifizierung im Umfang von 80 Unterrichts-
einheiten ist.  

(4) Wenn sich Kindertagespflegepersonen in einem Verbund zu einer Großtagespflege zu-
sammenschließen, so können höchstens neun Kinder gleichzeitig und insgesamt durch 
höchstens drei Kindertagespflegepersonen betreut werden. Jede dieser Kindertagespfle-
gepersonen bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur Kindertagespflege. Die vertragli-
che und pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer bestimmten Kinderta-
gespflegeperson muss stets gewährleistet sein. 

(5) Kindertagespflegepersonen, die sich in einer QHB-Qualifizierung befinden, erhalten nach 
Abschluss des tätigkeitsvorbereitenden Teils eine Pflegeerlaubnis für die Betreuung von 
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bis zu fünf fremden Kindern. Die Pflegeerlaubnis wird mit der Auflage der Beendigung 
des tätigkeitsbegleitenden Teils der Qualifizierungsmaßnahme ausgestellt. 

§ 6 
(Notwendige Unterlagen zur) Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege 

 
(1) Nach der positiven Eignungsfeststellung der Kindertagespflegeperson im Amt für Familie 

und Jugend wird die Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII für die Dauer von 5 Jahren 
erteilt. Bei gewünschter Verlängerung muss diese grundsätzlich von der Kindertages-
pflegeperson 6 Wochen vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes beim Amt für Familie und 
Jugend schriftlich beantragt werden. 

(2) Zur Erteilung der Pflegeerlaubnis durch das Amt für Familie und Jugend sind neben der 
Prüfung der Eignung und der Räume folgende Unterlagen notwendig:  

 ein polizeiliches, erweitertes Führungszeugnis,  
 ein polizeiliches, erweitertes Führungszeugnis aller im Haushalt der Kindertages-

pflegeperson lebenden Personen über 14 Jahre, so die Betreuung in der Woh-
nung der Kindertagespflegeperson stattfindet,  

 eine Abfrage beim zuständigen Sozialdienst (ASD) im Bedarfsfall mit entspre-
chender Einverständniserklärung, 

 eine Gesundheitsbescheinigung des Arztes, (Kindertagespflegepersonen ab dem 
60. Lebensjahr müssen diese jährlich einreichen, im Einzelfall auch weiterer 
Haushaltsangehöriger, ein entsprechender Vordruck wird ausgehändigt),  

 der Impfnachweis der Masernschutzimpfung, 
 ein Nachweis der Qualifizierung nach dem QHB-Curriculum inklusive des Erste-

Hilfe-Kurses,  
 die Einverständniserklärung zum Datenschutz,  
 ein ausgefüllter Bewerbungsbogen der Stadt Dorsten, 
 der Nachweis der Anmeldung in der Berufsgenossenschaft BGW bei Aufnahme 

des ersten Kindes, 
 ein Lebenslauf mit Bild, 
 die Bescheinigung über die Belehrung im Bereich Lebensmittelhygiene nach § 43 

Abs. 1 Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), 
 eine schriftliche pädagogische Konzeption vor Aufnahme des ersten Kindes. 

(3) Nach den gesetzlichen Vorgaben können u.a. folgende Punkte zu einer Nicht-Erteilung, 
Nicht-Verlängerung oder Entzug der Pflegeerlaubnis führen:  

 wenn die Kindertagespflegeperson nicht über ausreichende erzieherische Fähig-
keiten verfügt bzw. die vertieften Kenntnisse in der Kindertagespflege nicht 
nachgewiesen werden können,  

 wenn die nonverbale Kommunikation und Interaktion (Mimik und Gestik) mit 
Kindern und Erziehungsberechtigten nicht sichergestellt werden kann bzw. deut-
lich eingeschränkt ist, 

 wenn der Aufsichtspflicht nicht in ausreichendem Maße nachgekommen werden 
kann,  

 wenn die Verweigerung des Kontaktes und der Kooperation mit den Erziehungs-
berechtigten vorliegt, 

 wenn die Verweigerung der Kooperation mit der Fachberatung Kindertagespflege 
(z.B. Ablehnung von Hausbesuchen) vorliegt,  
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 wenn die eigenen Kinder der Kindertagespflegeperson stationäre Hilfe zur Erzie-
hung erhalten,  

 wenn die eigenen Kinder der Kindertagespflegeperson ambulante Hilfe zur Erzie-
hung erhalten (hier wird der Einzelfall geprüft; der Grund der ambulanten Hilfe 
ist zu hinterfragen und in Zusammenhang mit der Eignung der Kindertagespfle-
geperson zu setzen), 

 wenn die Kindertagespflegeperson oder die in ihrer Wohnung lebenden Per-
son(en) nicht die Gewähr dafür bieten, dass das sittliche Wohl des Kindes ge-
währleistet ist (Vorfälle von Gewalt, sexueller Gewalt, sexuellem Missbrauch in 
der Familie der Kindertagespflegeperson),  

 die Verweigerung der Vorlage eines polizeilichen, erweiterten Führungszeugnis-
ses;  

 ein Eintrag im Führungszeugnis u.a. im Sinne einer rechtskräftigen Verurteilung 
der in § 72a SGB VIII genannten Straftatbestände nach §§ 171, 174 bis 174c, 
176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des 
Strafgesetzbuches vorliegt, 

 wenn die Kindertagespflegeperson oder die in ihrer Wohnung lebende(n) Per-
son(en) nicht frei von ansteckenden, das Wohl des Kindes gefährdenden Krank-
heiten oder psychischen- oder Suchterkrankungen sind,  

 wenn kein ausreichender Wohnraum für das Kind und die in der Wohnung leben-
den Personen vorhanden ist, 

 wenn in den Betreuungsräumen geraucht wird; 
 wenn Tiere im Haushalt leben, die eine Gefahr für ein Kind darstellen, 
 wenn Straftatbestände, wie Verleumdung, üble Nachrede und/oder Mobbing ge-

genüber den Auftraggebern (z.B. Erziehungsberechtigte, Stadt Dorsten) festge-
stellt werden. 

(4) Werden Kinder in der Kindertagespflege betreut, ohne dass die Kindertagespflegeperson 
über die erforderliche Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügt oder im Sinne des § 23 
Abs. 3 SGB VIII geeignet ist, so hat das Amt für Familie und Jugend die weitere Betreu-
ung der Kinder zu untersagen (§ 22 Abs. 8 KiBiz). Zudem stellt die Betreuung von Kin-
dern im Sinne des § 43 SGB VIII ohne die entsprechende Erlaubnis eine Ordnungswid-
rigkeit dar und kann gemäß § 104 SGB VIII mit einem Bußgeld belegt werden. 

 
§ 7 

Entzug der Pflegeerlaubnis 
 

(1) Treten nach der Aufnahme der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson Zweifel an der Eig-
nung auf oder liegen Anhaltspunkte für eine Nicht-Eignung vor, leitet das Amt für Fami-
lie und Jugend einen Beratungs- und Entwicklungsprozess ein. Die für die Eignungsfest-
stellung und möglichen Entscheidungen zur Nicht-Eignung wesentlichen Beobachtungen, 
Tatsachen und Bewertungen müssen dokumentiert werden. 

(2) Führt die Prüfung unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu dem Ergebnis, 
dass die Eignung nicht mehr besteht, wird die Pflegeerlaubnis nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen (§§ 45, 47, 48 SGB X) entzogen. 
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§ 8 
Selbstbenannte Kindertagespflegeperson 

 
(1) Es besteht die Möglichkeit der Finanzierung einer Kindertagespflegeperson aus dem fa-

miliennahen Umfeld. Die Kindertagespflegepersonen betreuen nur die Kinder der ihnen 
bekannten Erziehungsberechtigten. Weitere fremde Kinder werden nicht betreut.  

(2) Vorrangig dient die familiennahe Kindertagespflege der Abdeckung von Anschlussbe-
treuungen zu ungünstigen Zeiten (vor 7.00 Uhr und nach 16.00 Uhr), Übernachtungen, 
Wochenendbetreuungen und Betreuungen im Haushalt der Erziehungsberechtigten. 

(3) Die Beratung und Eignungsfeststellung dieser Kindertagespflegepersonen erfolgt durch 
die Fachberatung Kindertagespflege. Ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind ist immer erforderlich 
und wird von einem fachlich qualifizierten, externen Anbieter durchgeführt. 

(4) Das Betreuungsverhältnis ist entweder kurzfristig oder mit geringem Stundenumfang 
angelegt und unterschreitet damit häufig die Vorgaben für die Pflegeerlaubnis gemäß § 
43 SGB VIII. Es wird im Einzelfall geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Übernahme 
der Förderleistung vorliegen und diese durch das Amt für Familie und Jugend im Rah-
men dieses Paragraphen gewährt werden. Sollte die Betreuung für einen Zeitraum län-
ger als drei Monate angelegt sein und/oder 15 Stunden wöchentlich überschreiten, ist 
die Erteilung einer Pflegeerlaubnis erforderlich. 

(5) In diesem Falle hat die Wahl einer qualifizierten Kindertagespflegeperson vermittelt 
durch die Fachberatung Kindertagespflege immer Vorrang vor der selbsternannten Kin-
dertagespflegeperson. 

(6) In diesen familiennahen Fällen wird eine Pflegeerlaubnis namentlich auf die zu betreu-
enden Kinder ausgestellt. Somit ist sichergestellt, dass darüber hinaus keine weiteren 
fremden Kinder betreut werden.  

 
§ 9 

Kinderschutz 
 
Das Amt für Familie und Jugend ist von den Kindertagespflegepersonen frühzeitig über Auffäl-
ligkeiten und/oder wichtige Ereignisse, die das Kindeswohl betreffen gem. § 43 Abs. 3 SGB VIII 
zu informieren. Die Fachberatung Kindertagespflege steht den Kindertagespflegepersonen bei 
Fragen den Kindesschutz betreffend beratend zur Seite. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erfüllung 
des Kinderschutzes werden eingehalten.   
 
 

§ 10 
Qualifizierung 

 
(1) Die Kindertagespflegeperson sollte mindestens über einen Hauptschulabschluss verfügen 

und mindestens 21 Jahre alt sein. 
(2) Zudem sind ausreichende deutsche Sprachkenntnisse erforderlich; im Zweifelsfall ist ein 

Nachweis durch Vorlage des „Sprachzertifikates Deutsch B2“ vorzulegen. 
(3) Gemäß § 23 Abs.3 SGB VIII und § 21 KiBiz müssen Kindertagespflegepersonen über ver-

tiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie 
in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. Das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ein Curriculum zur Qualifizierung von Kindertages-
pflegepersonen entwickelt. Das DJI-Curriculum umfasst 160 Unterrichtstunden (für pä-
dagogische Fachkräfte 30 Unterrichtstunden) sowie einen Erste-Hilfe-Kurs nach Vorga-
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ben der Unfallkasse NRW, basierend auf einem wissenschaftlich evaluierten Lehrplan. 
Dieser galt bis zum 31.07.2022 allgemein als Standard. 

(4) Ab dem 01.08.2022 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig diese Tätigkeit 
aufnehmen, zum Nachweis der persönlichen Eignung über eine Qualifikation auf der 
Grundlage eines wissenschaftlich entwickelten Lehrplans verfügen, der inhaltlich und 
nach dem zeitlichen Umfang dem Standard des vom Deutschen Jugendinstitut entwi-
ckelten kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) ent-
spricht. 

(5) Alle vor dem 1. August 2022 qualifizierten und bereits tätigen Kindertagespflegeperso-
nen sind nicht dazu verpflichtet, sich nach dem QHB nachqualifizieren zu lassen. Das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat 2015 ein „Kompetenzorientiertes Qualifizierungshand-
buch Kindertagespflege“ (QHB) erarbeitet, das hinsichtlich der Methodik Didaktik, des 
Umfangs und der Praxisorientierung neue Maßstäbe setzt. Mit einer überarbeiteten und 
aktualisierten Auflage des QHB vom Februar 2020 unter dem neuen Titel „Qualität in der 
Kindertagespflege - Qualifizierungshandbuch (QHB) für die Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern unter drei“ wird dieser Prozess fortgeführt. 

(6) Die Qualifizierung nach dem QHB umfasst 300 Unterrichtseinheiten (UE), 160 UE tätig-
keitsvorbereitend und 140 UE tätigkeitsbegleitend. Hinzu kommen 80 Stunden Praktikum 
sowie ca. 140 UE Selbstlerneinheiten. Die QHB Qualifizierung ist ein wichtiger Schritt zur 
Professionalisierung des Tätigkeitsfeldes. Mit dem QHB wurde das DJI-Curriculum an 
entsprechenden Stellen mit einer Orientierung am Kompetenzbegriff des Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR) weiterentwickelt, wodurch eine bessere Anschlussfähigkeit 
an anerkannte pädagogische Ausbildungen ermöglicht wird. Die Qualifizierung erweitert 
und vertieft die Inhalte, ist kompetenzorientiert ausgerichtet, setzt inhaltlich einen 
Schwerpunkt auf den U3-Bereich, wertet den Lernort Praxis auf und greift relevante As-
pekte der Verfachlichung und Verberuflichung auf. 

(7) Für die Begleitung der Praktika im Rahmen der QHB-Qualifizierung sind Kindertagespfle-
gestellen vorzuziehen, die an einer Mentor_innen-Schulung des QHB teilgenommen ha-
ben. Der Einsatz in den Kindertagespflegestellen ist mit der Fachberatung abzustimmen. 

(8) Zur Erteilung der Pflegeerlaubnis wird die Vorlage des "Bundeszertifikats für Kinderta-
gespflege" gewünscht, das von den Bildungsträgern nach dem bestandenen Qualifizie-
rungskurs beim "Bundesverband für Kindertagespflege" für die Kindertagespflegeperson 
beantragt wird. 

(9) Der Qualifizierungsbedarf der zukünftigen Kindertagespflegeperson ergibt sich aus den 
persönlichen Voraussetzungen und beruflicher Qualifizierung:  

 Pflegeerlaubnis für fünf Kinder: 300 Unterrichtsstunden;  
 Pflegeerlaubnis für pädagogische Fachkräfte für ein Kind, drei oder fünf Kinder: 

80 Unterrichtsstunden; hier wird eine verkürzte Qualifizierung angeboten 
 Kinderfrauen/-männer: 300 Unterrichtsstunden. 

Zu den pädagogischen Fachkräften in der Kindertagespflege zählen in Dorsten:  
 staatlich anerkannte Erzieher/-innen,  
 staatlich anerkannte Heilpädagogen/innen,  
 staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger/innen,   
 Absolventen/innen von Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen der Erzie-

hungswissenschaft und der Heilpädagogik,  
 Absolventen/innen von Studiengängen der Fachrichtung Soziale Arbeit, Kind-

heitspädagogik sowie Sozialpädagogik. 
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(10) Vor Anmeldung zu einem Qualifizierungskurs muss die Beratung in der Fachberatung 
Kindertagespflege im Amt für Familie und Jugend erfolgen. Es erfolgt eine Eignungsprü-
fung. Die Fachberatung stellt bei positivem Ergebnis eine Empfehlung zur Teilnahme an 
der Qualifizierung aus, die bei der Anmeldung beim Bildungsträger vorzulegen ist. 

(11) Für die Kosten der Qualifizierungsmaßnahme kann nach erfolgreichem Abschluss auf An-
trag vom Amt für Familie und Jugend ein Zuschuss gewährt werden. Die Prüfung des 
Antrags erfolgt im Einzelfall unter Berücksichtigung des Eigenanteils der Teilneh-
mer_innen. Hierbei kann maximal die durch das KiBiz vorgesehene Pauschale für die 
Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen erstattet werden.  

 
 

§ 11 
Fortbildung / Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

 
(1) Für die Gewährleistung eines funktionierenden Systems in der Kindertagespflege ist es 

notwendig, einen kontinuierlich fortschreitenden Qualifizierungsprozess über die Schu-
lung im Rahmen des QHB-Curriculums hinaus durchzuführen. Dieser Qualifizierungspro-
zess erfolgt durch eine tätigkeitsbegleitende Fort- und Weiterbildung der Kindertages-
pflegepersonen, die Teilnahme an den von der Fachberatung des Amtes für Familie und 
Jugend begleiteten fachlichen Austauschtreffen für Kindertagespflegepersonen, Reflexi-
onen und kollegiale Beratungen, sowie den fachlichen Einzelberatungen durch die Fach-
beratung Kindertagespflege.  

(2) Während ihrer Tätigkeit ist die Kindertagespflegeperson verpflichtet an den dem Tätig-
keitsfeld der Kindertagespflege entsprechenden Fortbildungen von mindestens 5 Stun-
den jährlich gem. § 21 Abs. 3 KiBiz und an mindestens zwei Kooperationstreffen der 
Kindertagespflegepersonen mit der Fachberatung Kindertagespflege teilzunehmen. Die 
Teilnahmebestätigung der Fortbildungen ist dem Amt für Familie und Jugend vorzule-
gen.  

(3) Weiterhin sind erforderlich:  
• eine Wiederholung im Zweijahresturnus des Erste-Hilfe-Kurses am Kind nach 

Vorgaben der Unfallkasse NRW,  
• eine Brandschutzschulung und 
• eine Schulung zur Erlangung von Handlungskompetenz bei Kindeswohlgefähr-

dung nach § 8a und 8b SGB VIII. 
 
 

§ 12  
Räumliche Voraussetzungen 

 
Kindertagespflege kann in der eigenen Wohnung der Kindertagespflegeperson oder in anderen, 
z.B. angemieteten Räumen, stattfinden. Dabei sind die nachfolgend aufgeführten unterschiedli-
chen Standards zu beachten.  
 
 

§ 13 
Kindertagespflege in der Wohnung der Kindertagespflegeperson 

 
(1) In der Regel findet die Betreuung der Kinder in den privaten Räumen, der Wohnung, der 

Kindertagespflegepersonen statt. 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 49. Jahrgang Nr.19 vom 04.09.2023 - Inhalt Nr. 76 Seite 243 
 
 
 

 

(2) Für die Kindertagespflege zugelassen sind hier nur Räume, die nach dem Baurecht als 
Wohnraum ausgewiesen sind. In Räumen, die nicht als Wohnraum ausgewiesen sind, 
wie z.B. Kellerräumen, ist eine Betreuung untersagt. 

(3) Die für die Kindertagespflege genutzten Räume sollten, unter Berücksichtigung des Al-
ters der Kinder, kindgerecht eingerichtet sein und eine der betreuten Kinderzahl ange-
messene Größe haben. 

(4) Bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung sollten die Räume entsprechend behin-
dertengerecht gestaltet sein und vor Aufnahme des Kindes von der Fachberatung Kin-
dertagespflege auf die Geeignetheit in Hinblick auf die Behinderung geprüft werden.  

(5) Folgendes ist zu beachten:  
 ausreichend Platz für Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, 
 ein separater Schlaf-bzw. Ruheraum, 
 eine kindgerechte Gestaltung des Sanitärbereiches und Wickelmöglichkeit, 
 die Einhaltung allgemeiner Hygienevorschriften, 
 ausreichende Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeiten, 
 ein Rettungsweg gemäß den brandschutzrechtlichen kommunalen Vorgaben 
 die Räume müssen für unterdreijährige Kinder gut erreichbar sein (z.B. Aufzug 

für obere Etagen), 
 die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen (Zur Orientierung bei der Überprü-

fung der Räumlichkeiten zur Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen dient die 
Empfehlungen des Spitzenverbandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) „Kindertagespflege – damit es allen gut geht, Ratgeber für Kinder-
tagespflegepersonen (BGI/GUV-I 8641)“, April 2011 (siehe Anlage 2 DGUV Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung), Bestandteil dieser Richtlinien. Sollten diese 
Empfehlungen aktualisiert werden, treten die aktualisierten Empfehlungen auto-
matisch an die Stelle der Empfehlungen. Ergänzt werden diese Empfehlungen 
durch die Sicherheitscheckliste für Räumlichkeiten in der Kindertagespflege der 
BAG (siehe Anlage 3 Sicherheits- Checkliste) mehr Sicherheit für Kinder e.V.),    

 dem Alter der betreuten Kinder entsprechendes, entwicklungsförderndes Spiel- 
und Bastelmaterial sowie Mobiliar, 

 die Raumaufteilung sollte eine leichte und gute Beaufsichtigung der Kinder zulas-
sen,  

 Spielplätze oder Freiflächen in erreichbarer Nähe 
 Erste Hilfe Kasten nach DIN 13157 

(6) Die Eignung der Räume sowie die mögliche Anzahl der zu betreuenden Kinder sind 
durch einen Hausbesuch der Fachberatung Kindertagespflege zu überprüfen.  
 
 

§ 14 
Kindertagespflege in anderen Räumen 

(max. 5 fremde Kinder gleichzeitig oder Großtagespflege) 
 

(1) Werden Räume ausschließlich für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege an-
gemietet, ist Folgendes zu beachten:  

 pro Kind sind insgesamt mindestens 6 qm Spiel- und Aufenthaltsfläche vorzuhal-
ten,  

 ein Rettungsweg gemäß den brandschutzrechtlichen Vorgaben und der baupla-
nungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Stadt Dorsten  
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 auf den Spielraum sollten ca. 3,5 qm pro Kind entfallen, die rechnerische Ge-
samtfläche kann sich ggf. auf zwei Räume aufteilen,  

 auf den separaten Schlaf- bzw. Ruheraum sollten ca. 2,5 qm pro Kind entfallen, 
die rechnerische Gesamtfläche kann sich ggf. auf zwei Räume aufteilen, 

 einen Essbereich mit ausreichendem Platz und altersgerechter Bestuhlung, 
 eine Küche mit ausreichender Möglichkeit zur Zubereitung von Mahlzeiten, sowie 

zur Kühlung und Frischhaltung von Lebensmitteln,  
 eine kindgerechte Gestaltung des Sanitärbereiches und Wickelmöglichkeit, 
 eine ausreichenden Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeit,  
 die Einhaltung allgemeiner Hygienevorschriften, 
 die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen (Zur Orientierung bei der Überprü-

fung der Räumlichkeiten zur Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen dient die 
Empfehlungen des Spitzenverbandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) „Kindertagespflege – damit es allen gut geht, Ratgeber für Kinder-
tagespflegepersonen (BGI/GUV-I 8641)“, April 2011. Sollten diese Empfehlungen 
aktualisiert werden, treten die aktualisierten Empfehlungen automatisch an die 
Stelle der Empfehlungen. Ergänzt werden diese Empfehlungen durch die Sicher-
heitscheckliste für Räumlichkeiten in der Kindertagespflege der BAG.), 

 dem Alter der betreuten Kinder entsprechendes, entwicklungsförderndes Spiel- 
und Bastelmaterial sowie Mobiliar,  

 die Raumaufteilung sollte eine leichte und gute Beaufsichtigung der Kinder zulas-
sen,  

 Spielplätze oder Freiflächen in erreichbarer Nähe 
 Erste Hilfe Kasten nach DIN 13157. 

(2) Für die Betreuung in anderen Räumen (z.B. Ladenlokal oder Büroräume) muss eine Nut-
zungsänderung durch die Kindertagespflegeperson beim Bauordnungsamt beantragt 
werden. Dort wird jeder Fall individuell geprüft. Erst mit dem positiven Bescheid des 
Bauordnungsamt kann der Kindertagespflegeperson eine Pflegeerlaubnis für die Tätig-
keit in den entsprechenden Räumen erteilt werden. 

(3) Für die Großtagespflege, mit einer Betreuung von neun Kindern gleichzeitig, sollten u.a. 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden:  
 Die Räume sollen grundsätzlich im Erdgeschoss liegen.  
 Es muss einen zweiten Rettungsweg für die Aufenthaltsräume der Kinder geben. 

Dieser soll auf der gleichen Ebene - in der Regel also im Erdgeschoss - liegen und 
über eine Tür direkt ins Freie führen. Geringfügige Höhenunterschiede sind durch 
Stufen auszugleichen.  

 Ein zusätzlicher Stellplatznachweis kann in Einzelfällen erforderlich sein.  
 Ein neuer Schallschutznachweis wird in vorher gewerblichen Nutzungseinheiten in 

der Regel nicht erforderlich sein, weil diese ein höheres Schalldämmmaß erfüllen.  
 Rauchmelder nach DIN 14676 müssen vorhanden sein beziehungsweise nach-

träglich installiert werden. Ist das gesamte Objekt größer als 200 Quadratmeter 
oder mehrgeschossig sind vernetzte Rauchwarnmelder nach DIN 14676 erforder-
lich.  

 Ein Feuerlöscher und Hinweisschilder für Notausgänge müssen vorhanden sein.  
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 Es ist eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A und B insbesondere unter 
der Berücksichtigung der Rettungsmöglichkeiten für Kleinstkinder aufzustellen. 

 Erste-Hilfe-Kasten nach DIN 13157. 
(4) Grundsätzliche Vorrausetzung für die Eröffnung einer Großtagespflegestelle ist Beratung 

beim Amt für Familie und Jugend im Vorfeld und die vorherige konkrete Bedarfsermitt-
lung. Nur bei einem tatsächlichen Bedarf für die Schaffung von neuen Betreuungsplät-
zen ist auch die Möglichkeit zur Beantragung von Investitionsmitteln gegeben. Es wird 
empfohlen, vor Anmietung geeigneter Räume die/den Vermieter_in, bei Eigentumswoh-
nungen die Eigentümergesellschaft, ausführlich über die geplante Nutzung zu informie-
ren und dies zu dokumentieren.  

 
§ 15 

Laufende Geldleistung 
 

(1) Für Kinder in Kindertagespflege, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Dorsten haben, 
wird eine laufende Geldleistung an die Kindertagespflegeperson, gemäß § 23 SGB VIII in 
Verbindung mit dem Bewilligungsbescheid nach § 3 dieser Satzung, für die Betreuung 
spätestens zum jeweils 5. des Folgemonats ausgezahlt. 

(2) Dies kann als Pauschale oder auf Grundlage von monatlichen Stundenabrechnungen er-
folgen. Als Nachweis für die tatsächlich geleisteten Stunden und Betreuungstage reichen 
die Kindertagespflegepersonen jeweils zum 5. des Folgemonats einen Stundenzettel mit 
Unterschrift der Kindertagespflegeperson und der Eltern ein. Sollten die Stundenzettel 
zwei Monate in Folge nicht unterschrieben eingereicht werden, behält sich das Amt für 
Familie und Jugend vor, die pauschalisierte Auszahlung der laufenden Geldleistungen 
aufzuheben und eine Spitzabrechnung vorzunehmen. 

(3) Mit der Änderung des KiBiz zum 01.08.2014 dürfen keine zusätzlichen Kosten durch die 
Kindertagespflegeperson von den Erziehungsberechtigten erhoben werden. Ausgenom-
men von dieser Regelung ist das Verpflegungsentgelt. Dieses darf maximal in der Höhe 
der jeweils gültigen Beiträge der Kitaverpflegung gem. der Satzung zur Erhebung von 
Verpflegungsbeiträgen für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder 
und den Schulen der Stadt Dorsten (Verpflegungsbeitragssatzung) erhoben werden. Die 
Regelungen der Verpflegungskostensatzung der Stadt Dorsten in der aktuellen Fassung 
gelten auch für die Kindertagespflege entsprechend. 

(4) Zusätzliche Angebote (z.B. Ausflüge mit anfallenden Eintrittsgeldern, Besuch von Spiel- 
und Turngruppen) können Erziehungsberechtigten ebenfalls in Rechnung gestellt wer-
den. Sie müssen jedoch frei entscheiden können, ob sie ein solches Angebot annehmen 
möchten; die Betreuung darf nicht davon abhängig gemacht werden.  

(5) Die Zahlung der Kindertagespflege erfolgt frühestens ab dem Tag der Unterbringung des 
Kindes in der Kindertagespflege. Geht der Antrag der Kindeseltern später ein, kann Kin-
dertagespflege frühestens ab dem 1. Tag des Antragmonats bewilligt werden. Die lau-
fende Geldleistung ist nur bei tatsächlicher Förderung in Kindertagespflege zu gewähren. 
Sie endet mit dem Wegfall des Bedarfs zum Monatsende. Vereinbarungen zwischen den 
Erziehungsberechtigten und der Kindertagespflegeperson bleiben davon unberührt. 

(6) Bei krankheitsbedingten Ausfällen der Kindertagespflegeperson, die länger als sechs 
Wochen am Stück andauern, stellt das Amt für Familie und Jugend die Auszahlung der 
monatlich laufenden Geldleistungen ein.   

(7) Bei Beendigung eines Betreuungsverhältnisses im laufenden Monat mit direkter Nachbe-
legung des Platzes durch ein anderes Kind, wird nur ein Platz für die Kindertagespflege-
person ausgezahlt.  

(8) Die Beitragspflicht der Eltern erstreckt sich auf den gesamten Bewilligungszeitraum.  



Amtsblatt der Stadt Dorsten 49. Jahrgang Nr.19 vom 04.09.2023 - Inhalt Nr. 76 Seite 246 
 
 
 

 

§ 16 
Höhe der laufenden Geldleistung 

 
Die Höhe der laufenden Geldleistung ergibt sich nach der vereinbarten wöchentlichen Be-
treuungszeit des Kindes und der Qualifikation der Kindertagespflegeperson. Die laufende 
Geldleistung wird gemäß § 37 Abs. 1 und Abs. 2 KiBiz um eine jährliche prozentuale Anpas-
sung der Geldleistung für das jeweils folgende Kindergartenjahr entsprechend erhoben. Als 
Ausgangswert dient Anlage 1 mit den Stundensätzen ab dem 01.08.2023.  

 
 

§ 17 
Zusammensetzung der Geldleistung gem. § 23 SGB VIII in Verb. mit §24 KiBiz 

 
(1) Kindertagespflegepersonen haben Anspruch auf eine laufende Geldleistung, die sich 

nach § 23 SGB VIII wie folgt zusammensetzt:  
 eine Erstattung angemessener Kosten, die der Kindertagespflegeperson für den 

Sachaufwand entstehen, 
 einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung, 
 die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversi-

cherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung der Kindertagespflegeperson,  

 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung, 

 eine Stunde pro Betreuungswoche für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit, 
 Eingewöhnung ab Bewilligung.  

 
 

§ 18 
Ersatz- und Rückzahlungspflicht 

 
(1) Eine Rückzahlungspflicht besteht, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung der lau-

fenden Geldleistungen nicht vorgelegen haben. 
(2) Haben die Leistungsvoraussetzungen nicht vorgelegen und wurde eine rechtzeitige An-

zeige versäumt, so beginnt die Ersatzpflicht nach Ablauf des Tages der Änderung der 
Verhältnisse. Der Rückzahlungsanspruch kann nur innerhalb eines Jahres nach Kenntnis 
der Tatsache geltend gemacht werden, die die Rückzahlungspflicht begründen (§ 48 
Abs. 4, Satz 1 i.V.m. § 45 Abs. 4 Satz 2 SGB X). 

(3) Der Rückzahlungsanspruch ist mit einem Verwaltungsakt festzusetzen, dessen verjäh-
rungsrechtliche Wirkung in § 52 SGB X geregelt ist. 

(4) Der Rückforderungsbescheid setzt die Aufhebung des Bewilligungsbescheides für den 
entsprechenden Zeitraum voraus (§ 50 Abs. 3 Satz 2 SGB X). 
 
 

§ 19 
Erhöhter Betreuungsbedarf 

 
(1) Im Rahmen der Inklusion ist es in der Kindertagespflege möglich, Kinder mit Behinde-

rung oder erhöhtem Förderbedarf, sowie Kinder mit chronischen Erkrankungen zu be-
treuen. Insbesondere gilt dies für unter 3-jährige Kinder. 
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(2) Die Kindertagespflegepersonen müssen hierzu eine Zusatzausbildung vorweisen, um ei-
nen entsprechenden Antrag beim Landesjugendamt für den 3,5-fachen Betreuungssatz 
stellen zu können. 

(3) Bei Vorliegen einer eindeutigen und bestätigten Diagnose entsprechend der Vorgaben 
des Landesjugendamtes LWL, beinhaltet die Beantragung der inklusiven Betreuung eine 
Reduzierung um einen Platz der regulären Plätze in der Kindertagespflegestelle.  
 
 

§ 20 
Betreuung in den Nachtstunden 

 
Die Betreuung in den Nachtstunden/Schlafbereitschaft wird, sofern notwendig, mit einem Zeit-
anteil von 25 % einer 8 Stundennacht vergütet, d.h. für die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
werden 2 Stunden angerechnet. In begründeten Ausnahmefällen können Abweichungen zuge-
lassen werden. 
 
 

§ 21 
Zuschlag für die Betreuung von sog. Randzeitenbetreuungen 

(vor 07:00 Uhr und nach 16:00 Uhr) 
 

(1) Der Anspruch auf Kindertagespflege ist gem. § 24 SGB VIII zu prüfen. Der Gesetzgeber 
erwartet ein bedarfsgerechtes Angebot. Er gibt dazu aber weder einen konkreten Stun-
denumfang, noch einen zeitlichen Rahmen vor. Unter Berücksichtigung der Gleichran-
gigkeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege legt das Amt für Familie 
und Jugend hier den gleichen Zeitrahmen zugrunde. Grundlage für das Angebot einer 
Kindertageseinrichtung ist der Elternbedarf. Dieser lässt sich bei einem 45 Std. Platz in 
der Regel mit einem Betreuungsangebot in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr abde-
cken. Analog besteht die Regelung in der Kindertagespflege. Das Amt für Familie und 
Jugend sieht in der Förderung eines Angebots in der Kindertagespflege von 07:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr die Pflicht erfüllt, den Rechtsanspruch umzusetzen. Eine Prüfung der Be-
rufstätigkeit der Erziehungsberechtigten, deren Kinder das erste Lebensjahr vollendet 
haben, erfolgt in diesem Zeitrahmen nicht. 

(2) Den Anspruch auf eine Betreuung außerhalb dieser Zeiten überprüft das Amt für Familie 
und Jugend mittels Arbeitszeitnachweis. Zusätzlich können pädagogische Gründe oder 
Maßnahmen zur Entlastung der Erziehungsberechtigten eine Betreuung begründen. Für 
eine Betreuung zu den Randzeiten vor 07:00 Uhr und nach 16:00 Uhr und insbesondere 
als Anschlussbetreuung an eine institutionelle Betreuung, wird ein Zuschlag von einem 
Euro in der Stunde pro Kind gewährt.  

(3) Bei der Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege sind der Entwicklungsstand und 
die altersspezifischen Bedürfnisse zum Wohle des Kindes zu berücksichtigen. Aus fachli-
cher Sicht soll die Betreuung außerhalb der Familie in der Regel 10 Stunden täglich bzw. 
50 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.  

 
§ 22 

Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten 
 

(1) Die Erziehungsberechtigten werden zu den Kosten der Kindertagespflege herangezogen. 
(2) Die Höhe des Elternbeitrages der Erziehungsberechtigten ergibt sich aus der „Satzung 

der Stadt Dorsten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der 
im Stadtgebiet Dorsten bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inan-
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spruchnahme der Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung)“ in der jeweils gültigen Fas-
sung. 

(3) Das Amt für Familie und Jugend gestattet den Kindertagespflegepersonen, ein Verpfle-
gungsentgelt zu erheben.  

(4) Die Regelungen der Verpflegungskostensatzung der Stadt Dorsten in der aktuellen Fas-
sung gelten auch für die Kindertagespflege entsprechend. Die Kosten der Verpflegung in 
der Kindertagespflege dürfen max. der Höhe des Verpflegungsbeitrags der Verpfle-
gungsbeitragssatzung der Stadt Dorsten in der aktuellen Fassung entsprechen.  

 
§ 23 

Ausfallzeiten der Tageskindern 
 

(1) Fehlzeiten der Tagespflegekinder von bis zu maximal sechs Wochen am Stück, sowie ta-
geweise Abwesenheiten, haben keine Auswirkungen auf die laufenden Geldleistungen; 
diese werden in vollem Umfang weiter gewährt. Die Erziehungsberechtigten sind bei 
Ausfallzeiten der Kinder grundsätzlich weiterhin beitragspflichtig. Bei absehbarer Abwe-
senheit eines Tagespflegekindes länger als vier Wochen ist dieses der Fachberatung 
Kindertagespflege durch die Erziehungsberechtigten mitzuteilen.  

(2) Bei Fehlzeiten, die ununterbrochen länger als sechs Wochen andauern, müssen die El-
tern in Absprache mit der Kindertagespflegeperson und der Fachberatung Kindertages-
pflege über die Fortführung oder Beendigung der Betreuung entscheiden.  

 
 

§ 24 
Betreuungsfreie Tage der Kindertagespflegeperson 

 
(1) Eine gesetzliche Urlaubsregelung für selbstständig Tätige gibt es nicht. Aus Sicht des 

Amtes für Familie und Jugend steht jedoch die Notwendigkeit von betreuungsfreien Ta-
gen zur Regeneration außer Frage. 

(2) Das Amt für Familie und Jugend gewährt einen Anspruch auf Weiterzahlung der laufen-
den Geldleistung der Kindertagespflegepersonen von bis zu 31 Tagen pro Kalenderjahr 
an betreuungsfreien Tagen. Diese 31 Tage beinhalten Urlaub- sowie die Krankentage 
der Kindertagespflegepersonen. 

(3) Betreut eine Kindertagespflegeperson weniger als 5 Tage die Woche, so verringert sich 
der Anspruch auf betreuungsfreie Tage dementsprechend.  Es besteht ein grundsätzli-
cher Anspruch für die Erziehungsberechtigten auf die laut Antrag vereinbarten täglichen 
Betreuungsstunden.  

(4) Die betreuungsfreien Tage, sowie Kürzungen der regulären Betreuungszeiten der Kinder-
tagespflegestelle sind den Erziehungsberechtigten frühzeitig mitzuteilen und müssen mit 
diesen koordiniert werden. 

(5) Im privatrechtlichen Betreuungsvertrag soll die Anzahl der betreuungsfreien Tage zu Be-
ginn des Bewilligungszeitraumes festgesetzt werden. Werden in diesem mehr Schlie-
ßungstage vereinbart, wird dies entsprechend der Anzahl der zusätzlichen Tage von den 
laufenden Geldleistungen abgezogen. 

(6) Sollten die Erziehungsberechtigten aus dringenden Gründen eine Betreuung während 
der Schließungstage benötigen, sind diese nachzuweisen und im Amt für Familie und 
Jugend zu beantragen. Muss das Amt für Familie und Jugend für eine geplante Ersatzbe-
treuung sorgen, so ist dies im Interesse der Kinder in der Regel mindestens 8 Wochen 
vorher mitzuteilen und zu planen.  
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(7) Das Amt für Familie und Jugend hält ein entsprechendes Vertretungskonzept in der Kin-
dertagespflege, das von den Erziehungsberechtigten nach Bedarf in Anspruch genom-
men werden kann, vor.  

(8) Mit Nachweis kann die Geldleistung für die Kindertagespflegeperson, die die Betreuung 
in dieser Zeit übernimmt, gewährt werden. Die Kindertagespflegeperson muss jedoch im 
Sinne des § 23 SGB VIII geeignet sein, bzw. über eine Pflegeerlaubnis verfügen. 

(9) Die geplanten betreuungsfreien Tage sind jeweils bis zum 31.01. (für den Zeitraum 
01.01. – 31.07.) und bis zum 31.08. (für den Zeitraum 01.08. – 31.12) des jeweiligen 
Kalenderjahres über das vorgegebene Formular der Fachberatung Kindertagespflege 
mitzuteilen. Die gesetzlichen Feiertage in NRW werden nicht als Fehlzeiten angerechnet. 
Zusätzlich sind die Werktage 24.12. und der 31.12. betreuungsfrei. 

(10) Bei einem krankheitsbedingten Ausfall der Kindertagespflegeperson ist eine gleichzeitige 
Bezahlung einer Vertretungskraft innerhalb der gewährten betreuungsfreien Tage mög-
lich. 

(11) Die Kindertagespflegepersonen müssen monatlich einen Nachweis über die tatsächlich 
erbrachten Betreuungszeiten erbringen. Dieser ist von den Personensorgeberechtigten 
der zu betreuenden Kinder zu unterzeichnen und bis zum 05. des Folgemonats der 
Fachberatung Kindertagespflege zuzustellen.  

(12) Überzählige betreuungsfreie Tage werden am Ende des Jahres zum Abzug gebracht. 
Nicht in Anspruch genommene Tage können nicht in das nächste Kalenderjahr übertra-
gen werden. 

 
 

§ 25 
Mitwirkungspflicht 

 
(1) Während der laufenden Kindertagespflege sind die Kindertagespflegepersonen und Er-

ziehungsberechtigten gegenüber der Fachberatung der Kindertagespflege verpflichtet, 
unverzüglich alle Änderungen in den wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen, 
sowie Veränderungen in den Betreuungsmodalitäten mitzuteilen. 

(2) Dies gilt insbesondere für:  
 die Änderung der wöchentlichen Betreuungszeit, 
 eine Beendigung oder einen Wechsel der Kindertagesbetreuung, 
 freie Kapazitäten innerhalb des Betreuungsjahres 
 eine Unterbrechung der Kindertagespflege wegen Krankheit oder Urlaub,  
 eine Veränderung der Einkommensverhältnisse der Erziehungsberechtigten, 
 einen Wohnungswechsel, 
 Änderungen, welche unmittelbar rechtliche und / oder tatsächliche Auswirkungen 

auf die Pflegeerlaubnis oder die Anspruchsvoraussetzungen haben, 
 eine außergewöhnliche Eingewöhnungszeit (länger als 4 Wochen),  
 den Umgang mit besonderen, herausfordernden Situationen (z.B. Aufhebung des 

Betreuungsvertrages oder außerordentliche Kündigung des Betreuungsverhältnis-
ses).  

(3) Bei Schwierigkeiten in der Betreuungssituation sind gemeinsame Gespräche zur Klärung 
des Sachverhaltes, sowie Hospitationen zur pädagogischen Einschätzung der Situation 
und Fortführung der Kindertagespflege notwendig und werden stets angeboten. 

(4) Die Verpflichtung zur schriftlichen Mitteilung haben die Erziehungsberechtigten und die 
Kindertagespflegeperson jeweils eigenständig. 
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(5) Falls die Erziehungsberechtigten und die Kindertagespflegeperson dieser Mitteilungs-
pflicht nicht nachkommen, kann die Förderung der Kindertagespflege rückwirkend ein-
gestellt und die laufende Geldleistung zurückgefordert werden. 

 
§ 26 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt zum 01.08.2023 in Kraft. 
 
 
 
 

Anlagen  
 
Anlage 1: Monatliche Stundensätze 
 
Anlage 2: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) „Kindertagespflege - damit es allen 
gut geht; Ratgeber für Kindertagespflegepersonen  
 
Anlage 3: Mehr Sicherheit für Kinder e.V.-Sicherheitscheckliste für die Räumlichkeiten in der 
Kindertagespflege  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Satzung zur Förderung der Kindertagespflege für das Amt für Familie und Jugend der Stadt 
Dorsten wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 31.08.2023 
 

 
 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Anlage 1: Monatliche Stundensätze 
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Anlage 2: DGUV Kindertagespflege - damit es allen gut geht 
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Anlage 3: Sicherheits-Checkliste für Räumlichkeiten in der Kindertagespflege 
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Bebauungsplan Dorsten-Lembeck Nr. 8 „Gewerbegebiet Lembeck West“ 
2. Änderung und Erweiterung 
- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 

Satzung vom 01.09.2023 
 
Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 23.08.2023 den Bebauungsplan Dorsten-
Lembeck Nr. 8 „Gewerbegebiet Lembeck West“ 2. Änderung und Erweiterung gem. § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. 
S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 
in Verbindung mit § 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbau-
ordnung – (Bau O NRW 2018) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086) und § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), als Satzung beschlossen. 
 
 
Wortlaut des Beschlusses:  
 
„1. Die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie die von der Öffent-
lichkeit während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
vorgebrachten abwägungsrelevanten und die bei der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs.2 
BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB sowie die bei der erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a 
Abs. 3 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen werden mit dem in der Zusammenstellung (Anla-
ge zum Originalprotokoll) enthaltenen Ergebnis geprüft (Prüfungsergebnis). 
 
2. Der unter Berücksichtigung des Prüfungsergebnisses aufgestellte Entwurf zum Bebauungs-
plan Dorsten-Lembeck Nr. 8 „Gewerbegebiet Lembeck West“ 2. Änderung und Erweiterung wird 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Zugleich wird auch die dazugehörende Ent-
scheidungsbegründung (Anlage zum Originalprotokoll) beschlossen.“  
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Dorsten – Lembeck, ca. 1,5 km westlich der 
Lembecker Ortsmitte. Es wird begrenzt: 

 

im Norden     - durch einen untergeordneten Straßenabschnitt der Straße“ Am Sägewerk“ 

im Osten       - durch die öffentliche Straße „Am Sägewerk“  

im Süden - durch die Straße „Kiebitzberg“ 

im Westen - von der Grünfläche Flurstück 92 und 93 (vor der Wohnbebauung  

„Kiebitzberg“) 

 
Der Geltungsbereich ist im abgedruckten Übersichtsplan 1 dargestellt. Das rechnerische Bio-
topwertdefizit wird planextern über den Kompensationsflächenpool „Deuten“ in der Gemarkung 
Lembeck (Übersichtsplan 2) sowie über den Kompensationsflächenpool „An der Kiesbahn“ in 
der Gemarkung Dorsten (Übersichtsplan 3) ausgeglichen. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss der Stadt Dorsten zum Bebauungsplan Dorsten-Lembeck Nr. 8 „Gewer-
begebiet Lembeck West“ 2. Änderung und Erweiterung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
und § 2 Abs. 4 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntVO) i. V. m. § 18 der Hauptsatzung 
der Stadt Dorsten öffentlich bekannt gemacht. 
 
Weiter wird hierdurch gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass die o.g. Satzung mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB  ab dem Tag der 
Bekanntmachung bei der Stadtverwaltung Dorsten, Planungs- und Umweltamt, Halterner Straße 
5 (Rathaus), 46284 Dorsten, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit liegt 
und auf Verlangen über den Inhalt Auskunft gegeben wird.  

 
Montags bis donnerstags 08.00 – 16.00 Uhr 
freitags   08.00 – 13.00 Uhr 
außerhalb der Dienstzeiten ist die Einsichtnahme nach mündlicher Ver-
einbarung möglich. 
 

Die Bebauungsplanunterlagen sind in Kürze außerdem im Internet über das Geodatenportal 
zugänglich (geodatenportal.dorsten.de) 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hinweis auf die Fälligkeit und das Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem.  
§ 44 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB). 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB: „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB: „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird.“ 

 
Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und Mängeln der Abwägung (§ 214 BauGB) sowie auf die Rechtsfolgen bei der 
Inkraftsetzung des Flächennutzungsplanes oder der Satzungen (Bebauungspläne) gemäß § 215 
Abs. 2 BauGB. 
 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 49. Jahrgang Nr.19 vom 04.09.2023 - Inhalt Nr. 77 Seite 327 
 
 
 

 

§ 215 Abs. 1 BauGB: „Unbeachtlich werden   
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a (beschleunigtes Verfahren) beachtlich sind.“ 

 
 
Der Bebauungsplan Dorsten-Lembeck Nr. 8 „Gewerbegebiet Lembeck West“ 2. Änderung und 
Erweiterung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Dorsten, 01.09.2023 
 

 
Tobias Stockhoff  
Bürgermeister 
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